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Für alle funktionell so eng zusam¬
menhängenden Aufgaben müssen
deshalb Gesamtkonzeptionen ent¬
wickelt und rechtlich gesichert wer¬
den, die ohne Rücksicht auf bishe¬
rige Zuständigkeiten danach ausge¬
richtet sind, wo die insgesamt benö¬
tigten Daten am einfachsten ermittelt
und aufbereitet werden können, und
welchen Stellen sie zugänglich ge¬
macht werden müssen.
Die neuen technischen Möglichkei¬
ten der Automatisierung dürfen
grundsätzlich nicht die materiellen
Entscheidungen der Verwaltung be¬
einflussen. Für die Formen des Ver¬
waltungshandels machen sie jedoch
vielfach Umstellungen erforderlich.

Zum Beispiel dürfen unter maschi¬
nell ausgedruckten Bescheiden sinn¬
vollerweise keine Unterschriften ge¬
fordert werden. Die Tätigkeit von
Prüfungsämtern wird sich von der
nachträglichen Prüfung von Einzel¬
fällen zur vorherigen Prüfung der
Verfahrensentwicklung und der Test¬
läufe neuer Maschinenprogramme
verlagern müssen. Als Inhalt der
Amtshilfe unter Behörden muß künf¬
tig nicht nur die bisher übliche Über¬
sendung von Akten, sondern auch
der Austausch von Datenträgern ver¬
standen werden.
Die Automatisierbarkeit von Verwal¬
tungsverfahren läßt sich nur dann er¬
reichen, wenn bei der Vorbereitung
von Gesetzen und beim Erlaß von
Richtlinien rechtzeitig qualifizierte
Stellen eingeschaltet werden.

Langfristiges Ziel
Automationsfähiger Verwal¬
tungsvollzug muß durch auto¬
mationsgerechte Vorschriften
erleichtert werden.

Maßnahmen bis 1975
Entwürfe von Rechts- und Ver¬
waltungsvorschriften werden
auf Automationsgerechtigkeit
überprüft.

Landesausgaben
Im Programmzeitraum Keine.

■ 9.55

EDV-Ausbildung für die Verwaltung
Die Schwierigkeiten bei der Einfüh¬
rung der EDV in die Verwaltung lie¬

gen weniger im technischen Bereich
als in der Bereitschaft und Fähigkeit
zur Übernahme dieser neuen
Arbeitstechnik. Diese Bereitschaft
setzt technische Grundlagenkennt¬
nisse für eine Automation zwar vor¬
aus; das Schwergewicht liegt aber
bei der Kenntnis der Anwendungs¬
möglichkeiten und der Aufgabenstel¬
lung (Problemanalyse, Systemana¬
lyse).
Die Entwicklung ist zu weit fortge¬
schritten, als daß die Verwaltung auf
Bewerber mit entsprechenden Vor¬
kenntnissen als Nachwuchs warten
könnte. Datenverarbeitungsfachleute
ohne Verwaltungskenntnisse heran¬
zuziehen, hat nicht den gewünschten
Erfolg gehabt. Grundkenntnisse der
EDV müssen deshalb im Wege der
breiten Fortbildung allen Verwal¬
tungsbediensteten durch zentrale
Veranstaltungen des Innenministers
vermittelt werden.
Für diejenigen Dienstkräfte, die un¬
mittelbar an Einführung und Ausbau
der EDV in der Verwaltung arbeiten
sollen, genügen bloße Grundkennt¬
nisse nicht. Hierfür ist eine intensive
SpezialSchulung als Systemanalyti¬
ker, EDV-Organisator oder Program¬
mierer erforderlich, für die insge¬
samt etwa drei Viertel Jahre nötig
sind. Eine solche Ausbildung muß,
schon um bestgeeignete Lehrkräfte
anwerben zu können, möglichst ge¬
meinsam für Spezialisten aus dem
Bereich der Landes- und Kommu¬
nalverwaltung eingerichtet werden.
Im Programmzeitraum werden rund
300 Spezialisten für die EDV in der
Landesverwaltung benötigt.

Langfristiges Ziel
Ausreichend geschultes Per¬
sonal als Voraussetzung zur
Einführung automatisierter
Verwaltungsverfahren in allen
Verwaltungsebenen.

Maßnahmen bis 1975
Aufbau einer gemeinsamen
EDV-Ausbildung für Landes¬
und Kommunalbedienstete in
Zusammenarbeit mit den kom¬
munalen Spitzenverbänden;
Einführung der Verwaltungs¬
angehörigen in die Grundlagen
der EDV durch Fortbildungs¬
veranstaltungen.

Landesausgaben
im Programmzeitraum 26 Mio DM.

■ 9.6
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
Regierung und Verwaltung sind ver¬
pflichtet, mit den ihnen anvertrauten
Steuergeldern wirtschaftlich umzu¬
gehen. Häufig beschränken sich die
Überlegungen darauf, wie bei Durch¬
führung einzelner Maßnahmen oder
im allgemeinen Geschäftsgang der
Verwaltung gespart werden kann.
Viel schwieriger ist zu beurteilen, ob
Nutzen oder Wirksamkeit der Maß¬
nahmen im bestmöglichen Verhältnis
zu den Kosten stehen.
Die öffentlichen Aufgaben müssen
stärker daran gemessen werden, wie¬
viel sie zum gesamtwirtschaftlichen
Nutzen beitragen. Voraussetzung
dafür ist eine genaue Zielbeschrei¬
bung staatlicher Maßnahmen. Ziel ist
nicht Durchführung der jeweiligen
Aufgabe, sondern der damit ange¬
strebte Erfolg. Systematisch zu un¬
tersuchen ist, welche Maßnahmen
möglich sind, wie erfolgverspre¬
chend sie sind und wie jeweils das
Verhältnis des gesamtwirtschaft¬
lichen Nutzens zu den Kosten ist.

Was das allgemeine Wohl am mei¬
sten steigert, läßt sich dabei nicht
vollständig erfassen. Mehr Möglich¬
keiten als bisher, den gesamtwirt¬
schaftlichen Nutzen zahlenmäßig zu
ermitteln, bieten Nutzen-Kosten-
Untersuchungen, wie sie auch im
neuen Haushaltsgrundsätzegesetz
des Bundes vorgesehen sind. Bei
diesen Untersuchungen dürfen nicht
nur Aufwand und Ersparnis des
Staates berücksichtigt werden. Viel¬
mehr müssen auch Belastungen und
Vorteile eingerechnet werden, die
bei Bürgern oder privaten Wirt¬
schaftsbereichen auftreten.

Politische Entscheidungen über staat¬
liche Maßnahmen lassen sich nicht
durch Berechnungen ersetzen. Es ist
auch nicht Sinn solcher Untersuchun¬
gen, immer auf die „billigste" Lösung
zu drängen. Neben den in Geld be¬
rechenbaren Vorteilen können an¬
dere Nutzeffekte wichtiger sein. Des¬
halb kann die politische Entschei¬
dung für eine in Geld teurere Lösung
doch richtig sein. Es soll aber er¬
möglicht werden, diese Entscheidung
auf Grund besserer Kenntnis und
vollständigerer Abwägung der Aus¬
wirkungen auf die Gesamtwirtschaft
zu treffen.
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